
                   

               Volksschule Burgdorf 

                                          Primarschule Gsteighof 

 

 

 

Merkblatt Schulweg         
 
Grundsätzliches 
Der Schulweg ist für Kinder ein wichtiges Erlebnis. Jeden Tag stellen sie sich neuen Ver-
kehrssituationen und werden immer sicherer. Die Kinder treffen ihre Freunde. Durch die täg-
liche Bewegung auf dem Schulweg sind Kinder leistungsfähiger. 
 
Deshalb geht die Schule davon aus, dass die SchülerInnen nicht von den Eltern mit dem 
Auto zum Unterricht gefahren oder abgeholt werden. 
 
Verhalten 
Die Schule erwartet, dass sich die SchülerInnen auf dem Schulweg rücksichtsvoll und an-
ständig benehmen. 
 
Verantwortung  
Laut Gesetz sind die Eltern für den Schulweg ihrer Kinder verantwortlich. Es liegt also in Ih-
rer Kompetenz zu bestimmen, ob ihr Kind zu Fuss, mit dem Velo oder mit einem fahrzeug-
ähnlichen Gerät (fäG) in die Schule kommt.  
Erwiesenermassen können Kinder bis zum achten Altersjahr die Gefahren des Strassenver-
kehrs nicht erkennen und die damit verbundenen Risiken ungenügend abschätzen.  
 
Empfehlung: Kindergartenkinder und Erstklässler sollen zu Fuss zur Schule gehen und eine 
Leuchtweste tragen. 
 
Zweitklässler sollen ebenfalls zu Fuss oder mit dem Trottinett / Scooter zur Schule gehen. 
Trottinetts und Scooters dürfen im Schulhaus nicht benützt werden und müssen bei den Ve-
loständern abgestellt werden. 
 
Veloabstellplatz 
Für die Velos steht von der dritten Klasse an ein Abstellplatz zur Verfügung. 
 
Versicherung 
Bei Diebstählen und Vandalismus an Velos und anderen Fahrzeugen kann die Schule keine 
Haftung übernehmen. Die Versicherung ist Sache der Eltern.  
 
Velohelmtragpflicht 
Im Gsteighof gilt die Velohelmtragpflicht. Sind die SchülerInnen während der Unterrichtszeit 
mit dem Velo unterwegs, tragen sie einen Helm. Dies gilt sowohl bei Ausflügen mit dem Velo 
wie auch bei den Fahrten ins Hallenbad. 
Empfehlung: Die SchülerInnen tragen auch auf dem Schulweg einen Helm. 
 
Schulhauswechsel während der Unterrichtszeit 
Während der Unterrichtszeit ist die Schule für die Sicherheit der SchülerInnen verantwortlich. 
In der 1. bis 6. Klasse begleitet die Lehrperson die Klasse zum Schwimmunterricht oder bei 
sonstigen Ausflügen. 
 
Danke für Ihre Mithilfe und Unterstützung. 
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